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Wir hoffen, Sie hatten schöne Weihnachtsfeiertage und wün-

schen Ihnen mit unserem letzten Bekanntmachungsblatt  
einen 

 
GUTEN RUTSCH INS  

JAHR 2011 
 

 
Grußworte des Bürgermeisters:  
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
ein ereignisreiches und aufregendes Jahr 2010 liegt hinter uns. Auch dieses Mal ist es wieder wie im Flu-
ge vergangen. 
Viele von Ihnen konnten sicher auf freudige Ereignisse zurückblicken und mit Zufriedenheit das alte Jahr 
beenden. 
Diejenigen, für die 2010 nicht so glücklich verlief, möchte ich ermuntern, das kommende Jahr mit neuem 
Mut und Optimismus anzugehen. 
 
Ich möchte es auch nicht versäumen, mich bei allen zu bedanken, die sich mit großem Engagement zum 
Wohl der Gemeinschaft und unserer Mitbürgerinnen und Mitbürgern eingesetzt haben. 
 
Das vergangene Jahr haben wir gut gemeistert. Nun haben wir wieder 365 Tage Zeit, neue Ideen einzu-
bringen, unser Engagement zu beweisen, um unsere schöne Gemeinde weiter voranzubringen. 
 
„Ein neues Jahr hat neue Pflichten, 
Ein neuer Morgen ruft zu frischer Tat, 
stets wünsche ich ein fröhliches Verrichten, 
und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spät.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
In diesem Sinne wünsche ich ein glückliches und zufriedenes Jahr 2011. 
 
 
Ihr 
 
Matthias Drese 
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Zukünftig finden Sie alle Bekanntmachungen auf der In-
ternetseite: www.satow.de unter dem Menüpunkt Ver-
waltung/ Öffentliche Bekanntmachungen sowie in den 
Schaukästen der einzelnen Ortsteile.  
 
Deshalb finden Sie auch in diesem Bekanntma-
chungsblatt die Veröffentlichungen und Bekanntmachun-
gen des Blattes für das III. Quartal 2010.  
 
 

IM BEKANNTMACHUNGSBLATT FINDEN SIE EINE 
ALLGEMEINVERFÜGUNG DES  
LANDKREISES ZUM ABBRENNEN VON PYROTECHNISCHEN 
GEGENSTÄNDEN, BITTE BEACHTEN!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impressum:      Verantwortlich für den amtlichen Teil der Gemeinde Satow: Der Bürgermeister 

Heller Weg 2 a, 18239 Satow, Tel.: 038295 / 734-0, Fax: 734-44, E-Mail: info@satow.de 
Das Bekanntmachungsblatt erscheint vierteljährlich im letzten Drittel des entsprechenden Monats und liegt kosten-
los für jedermann zur Mitnahme im Sekretariat der Gemeindeverwaltung in Satow aus. Es ist bei der Gemeinde-
verwaltung  einzeln oder im Abonnement gegen Erstattung der Versandkosten zu beziehen. 
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Gemeinde Satow 
Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung  
1. Am 26.08.2010 hat die Gemeindevertretung 

(Beschluss-Nr.: VII/44-5/2010) die Anhebung 
der Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die 
Gewerbesteuer beschlossen. Die neuen Hebesät-
ze treten ab 01.01.2011 in Kraft und lauten wie 
folgt:  
Grundsteuer A:  250 
Grundsteuer B:  350 
Gewerbesteuer:  340 
Mit den neuen Hebesätzen wird den Bürgern, 
Landwirten und Gewerbetreibenden ein neuer 
Steuerbescheid zugesandt.  

Die neuen Bescheide für die 
Grundsteuer und Hundesteuer  
bleiben auch für die Folgejahre 
solange wirksam, bis sich Än-
derungen ergeben und neue 
Bescheide erlassen werden 
müssen. (Allgemeinverfügung 
der Gemeinde Satow vom 
20.01.2010) 

 
 
2. Weiterhin wurde die Minderung des gemeind-
lichen Anteils des Zuschusses an die Kinderta-
gesstätten in privater Trägerschaft und Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe beschlossen (Be-

schluss-Nr.: VII/43-5/2010). Der gemeindliche 
Zuschuss wird ab dem 01.01.2011 dem gesetzli-
chen Mindestanteil von 50 % entsprechen.  

 
 
 
 
 
 
3. Für die Gemeindehäuser, Gemeinderäume und 
die Sporthalle Hohen Luckow wurden Entgelt-

ordnungen beschlossen (Beschluss-Nr.: V///45-5 

bis 52-5/2010). Folgende Gemeindehäuser und 
Gemeinderäume sind davon betroffen: 
� Gemeindehaus Hanstorf 
� Gemeindehaus Heiligenhagen 
� Gemeindehaus Reinshagen 
� Gemeindehaus Radegast 
� Gemeindehaus Bölkow 
� Gemeindehaus Satow 
� Gemeinderaum Hohen Luckow (im Objekt 

der Sporthalle) 
Die Entgeltordnungen treten zum 01.01.2011 in 
Kraft. Nutzungen sind in der Gemeindeverwal-
tung, Heller Weg 2a, 18239 Satow bei Frau 
Pekrul anzumelden.  
  

  
 
Die Entgeltordnungen werden hiermit bekannt 
gemacht.  
 
Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeindehauses Bölkow 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Das Gemeindehaus kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Veranstaltungen der 
Kindergärten sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
§ 2 Entgelt 

(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 
auch dem Gemeindehaushalt zu.  

(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 
Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

 
 
 
 
 
(3) Das Entgelt beträgt:  

Nutzergruppe 1: 15,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 20,00 € je Nutzung 



 4 
 

Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 75,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 150,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor, keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten: 

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

 
Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  

 
§ 4 Kaution 

Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine man-
gelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 

(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 
Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 

Satow,  27.08.2010 
  

 
 
 
Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeindehauses Gerds-

hagen 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Das Gemeindehaus kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Veranstaltungen der 
Kindergärten sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
§ 2 Entgelt 

(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 
auch dem Gemeindehaushalt zu.  

(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 
Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt:  
Nutzergruppe 1: 10,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 15,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 50,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 100,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten:  

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

 
Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  

 
§ 4 Kaution 

Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine 
mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 
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(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 
Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
  

 
 
 
Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeindehauses Hans-

torf 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Das Gemeindehaus kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Veranstaltungen der 
Kindergärten sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
 

§ 2 Entgelt 
(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 

auch dem Gemeindehaushalt zu.  
(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 

Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 

und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt:  
Nutzergruppe 1: 15,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 20,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 75,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 150,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten:  

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

 
Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  

§ 4 Kaution 
Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine 
mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 

(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 
Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
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Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
 

  
 
Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeindehauses Heili-

genhagen 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Das Gemeindehaus kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Veranstaltungen der 
Kindergärten sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
§ 2 Entgelt 

(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 
auch dem Gemeindehaushalt zu.  

(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 
Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt:  
Nutzergruppe 1: 15,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 20,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 75,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 150,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten:  

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

 
Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  

 
§ 4 Kaution 

Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 

von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine 
mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
 

§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 
(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 

Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
 

 
 
Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeindehauses Reins-

hagen 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Das Gemeindehaus kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen, Veranstaltungen der 
Kindergärten und der Jugendfeuerwehr sind von dieser 
Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
 



 7 
 

§ 2 Entgelt 
(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 

auch dem Gemeindehaushalt zu.  
(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 

Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt:  
Nutzergruppe 1: 10,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 15,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 50,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 100,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten:  

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

 
Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  
 

§ 4 Kaution 
Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine 
mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 

(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 
Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-

chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
 

 
 
Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeindehauses Satow 

(alte Feuerwehr) 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Das Gemeindehaus kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Veranstaltungen der 
Kindergärten sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
§ 2 Entgelt 

(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 
auch dem Gemeindehaushalt zu.  

(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 
Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt:  
Nutzergruppe 1: 10,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 15,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird  für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 50,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 100,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten:  

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 
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Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  

 
§ 4 Kaution 

Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine 
mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 

(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 
Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
 

 
 

 
 

Entgeltordnung für die Nutzung des Gemeinderaumes Hohen 
Luckow 

 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Der Gemeinderaum kann zu allen von der Gemeinde durch 

Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 

(2) Nutzer, die in dem Gemeindehaus eine Veranstaltung 
durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen und Veranstaltungen der 
Kindergärten sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
§ 2 Entgelt 

(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 
auch dem Gemeindehaushalt zu.  

(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 
Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt:  
Nutzergruppe 1: 10,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 15,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung ab der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 50,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 100,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten:  

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

 
Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent-
sprechend.  
 

§ 4 Kaution 
Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine 
mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 

(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 
Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 
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(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten  sich sorgfältig mit den Objekten umzuge-
hen. Im Fall eines aufgetretenen Schadens oder auch im Fall 
der Verunreinigung sind die Nutzer der Gemeinde scha-
densersatzpflichtig. Bei schweren Verstößen gegen die 
Hausordnung oder diese Ordnung behält  sich die Gemeinde 
Satow vor, den Nutzer ganz oder teilweise von der Nutzung 
gemeindeeigener Einrichtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
 

 
 

Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthalle  
Hohen Luckow 

 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 26.08.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Sporthalle dient grundsätzlich sportlichen Zwecken. 
(2) Nutzer, die in der Sporthalle eine Veranstaltung durchfüh-

ren, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu entrichten.  
(3) Der Schulsport ist von dieser Nutzungsordnung ausgenom-

men.  
(4) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-

nungen und nach der Nutzungsordnung.  
 

§ 2 Entgelt 
(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 

auch dem Gemeindehaushalt zu.  
(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 

Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt für Veranstaltungen mit sportlichem 
Charakter:  
Nutzergruppe 1:  
Je angefangene Stunde:    10,00 € 
Bei Doppelnutzung je angefangene Stunde:   6,00 € 
Nutzergruppe 2: 
Je angefangene Stunde:   15,00 € 
Bei Doppelnutzung je angefangene Stunde:   8,00 € 
Für die ganztägige Nutzung wird für die Nutzergruppe 1 ei-
ne Pauschale in Höhe von 75,00 € und für die Nutzergruppe 
2 eine Pauschale in Höhe von 150,00 € erhoben. 

(4) Das Entgelt beträgt für Veranstaltungen mit nichtsportli-
chem Charakter:  
Nutzergruppe 1:  
Je angefangene Stunde:    15,00 € 
Bei Doppelnutzung je angefangene Stunde:   8,00 € 
Nutzergruppe 2: 
Je angefangene Stunde:   20,00 € 
Bei Doppelnutzung je angefangene Stunde: 11,00 € 

Für die ganztägige Nutzung wird für die Nutzergruppe 1 ei-
ne Pauschale in Höhe von 150,00 € und für die Nutzergrup-
pe 2 eine Pauschale in Höhe von 300,00 € erhoben. 
Unter Doppelnutzung ist die Nutzung zweier verschiedener 
Vereine bzw. Verbände oder sonstiger Gruppen zu verste-
hen.  

(5) Die Nutzung der Sporthalle durch Kinder und Jugendliche 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist entgeltfrei. In 
dem Nutzungsentgelt sind die Überlassung des Gebäudes, 
die gemeindeeigenen Sportgeräte, soweit sie nicht dem 
Schulsport dienen und die Bewirtschaftungskosten enthal-
ten. 

(6) Das Entgelt ist im Voraus für ein halbes Jahr zu entrichten. 
Ist in der Benutzungsvereinbarung eine kürzere Zeit ge-
nannt, dann ist das Entgelt für den in der Vereinbarung ge-
nannten Zeitraum im Voraus zu zahlen.  

(7) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor die Be-
nutzungsvereinbarung fristlos zu kündigen.  

 
§ 3 Nutzung der Sporthalle 

(1) Zur Sporthallennutzung wird ein Nutzungszeitplan erstellt.  
(2) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 

Der Bürgermeister - und dem Nutzer eine Benutzungsver-
einbarung geschlossen.  

(3) Für die Sicherheit und Ordnung bis zur mangelfreien Über-
gabe der Halle und die daraus entstehenden Kosten hat der 
Veranstalter zu sorgen.  

 
§ 4 Kaution 

Für Veranstaltungen mit nichtsportlichem Charakter ist eine 
Kaution in Höhe von 150,00 € bei der Gemeinde zu hinter-
legen. Diese wird von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, 
sofern eine mangelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
§ 5 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung der Sporthalle geschieht auf eigene Gefahr 
der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. Der Nut-
zer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der Gemeinde 
am Gebäude, den bereit gestellten Geräten und dem dazu-
gehörigen Gelände einschließlich der Außenanlage und Zu-
gangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten   
sich sorgfältig mit den Objekten umzugehen. Im Fall eines 
aufgetretenen Schadens oder auch im Fall der Verunreini-
gung sind die Nutzer der Gemeinde schadensersatzpflichtig.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
 
Satow, 27.08.2010 
 

 



 10 
 

 
Entgeltordnung für die Nutzung der Splitterräume der Ge-

meinde Satow 
 
Die Gemeindevertretung Satow hat am 08.12.2010 folgende Nut-
zungsentgeltordnung beschlossen.  
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinderäume können zu allen von der Gemeinde 

durch Nutzungsvertrag geregelten Zwecke genutzt werden. 
(2) Nutzer, die in dem Gemeinderaum eine Veranstaltung 

durchführen, haben ein Entgelt nach dieser Ordnung zu ent-
richten.  

(3) Sitzungen der Ortsteilvertretungen,Veranstaltungen der 
Kindergärten und   die Nutzung für Proben der Theater-
gruppe THIAS sind von dieser Ordnung ausgenommen.  

(4) Folgende Räume werden von dieser Entgeltordnung erfasst:  
- Theaterraum (alte Schule) 
- Cafeteria der Schule am See  
Für die Nutzung der Cafeteria muss eine Rücksprache mit 
der Schulleitung getroffen werden, ob sie zum Zeitpunkt der 
beantragten Nutzung nicht für schulische Zwecke genutzt 
wird.  

(5) Die Benutzung erfolgt nach den Regeln dieser Entgeltord-
nung und nach der Nutzungsordnung.  

 
§ 2 Entgelt 

(1) Die Entgelte werden von Gemeinde erhoben und fließen 
auch dem Gemeindehaushalt zu.  

(2) Die Entgelte werden getrennt nach Nutzergruppen erhoben. 
Nutzergruppe 1: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände 
und sonstige Privatpersonen, welche in der Gemeinde Sa-
tow und deren Ortsteilen ansässig sind. Nutzergruppe 2: Die 
unter Nutzergruppe 1 erwähnten Personen, welche in aus-
wärtigen Gemeinden ansässig sind.  

(3) Das Entgelt beträgt für die:  
Nutzergruppe 1: 10,00 € je Nutzung 
Nutzergruppe 2: 15,00 € je Nutzung 
Bei einer Nutzung nach der 3. Stunde wird für die Nutzer-
gruppe 1 eine Pauschale in Höhe von 50,00 € und für die 
Nutzergruppe 2 eine Pauschale in Höhe von 100,00 € erho-
ben.  

(4) Das Entgelt ist spätestens eine Woche nach der jeweiligen 
Veranstaltung auf das Konto der Gemeinde Satow zu über-
weisen.  

(5) Wurde innerhalb von 14 Tagen nach Mahnungserstellung 
kein Geldeingang auf dem Konto der Gemeinde verzeich-
net, behält sich die Gemeinde Satow das Recht vor keine 
weiteren Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer zu schlie-
ßen.  

 
§ 3 Entgelt für Geräte und Ausstattungsgegenstände 
Für die Ausleihe vorhandener Geräte und Ausstattungsge-
genstände für Veranstaltungen außerhalb des Gemeindehau-
ses sind folgende Entgelte zu entrichten: 

Entgelte für Entgelte je Einheit 
Tische 3,00 €/Stück 
Stühle 1,00 €/Stück 
Sonstige Geräte und Aus-
stattungsgegenstände 

2,00 €/Stück 

     
    Die Absätze 4 und 5 des § 2 der Entgeltordnung gelten ent- 
    sprechend. 

 
§ 4 Kaution 

Für ganztägige Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe 
von 50,00 € bei der Gemeinde zu hinterlegen. Diese wird 
von der Gemeinde in voller Höhe erstattet, sofern eine man-
gelfreie Abnahme der Halle erfolgt ist.  

 
 
 
 

§ 5 Nutzung des Gemeindehauses 
(1) Für die Benutzung wird zwischen der Gemeinde Satow – 

Der Bürgermeister - und dem Nutzer entweder eine dauer-
hafte oder einmalige Nutzungsvereinbarung geschlossen.  

(2) Die Räume sind so zu hinterlassen, dass sie im Anschluss 
weitergenutzt werden können. Sollte eine Reinigung erfor-
derlich sein, ist diese anschließend durch den Nutzer vorzu-
nehmen.  

 
§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzung des Gemeindehauses geschieht auf eigene 
Gefahr der Nutzer und in deren alleiniger Verantwortung. 
Der Nutzer haftet ausnahmslos für alle Schäden die der 
Gemeinde an den bereit gestellten Geräten, Mobiliar, Ge-
bäude und dem dazugehörigen Gelände einschließlich der 
Außenanlage und Zugangswege entstehen. 

(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Satow von etwaige Haft-
pflichtansprüchen der Teilnehmer und Besucher seiner Ver-
anstaltung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der Räume, Außenanlagen 
und Geräten sowie der Zugänge zu den Räumen stehen. 

(3) Entsprechendes gilt für Schäden, die bei der Benutzung der 
Außenanlagen unmittelbar auf den angrenzenden Grundstü-
cken durch den vorstehend genannten Personenkreis verur-
sacht werden. 

(4) Der Nutzer verzichtet seinerseits in allen Fällen auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Satow und für 
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Satow 
und deren Beauftragte. 

(5) Die Nutzer haften gemeinschaftlich für Schäden. Die Nut-
zer verpflichten   
sich sorgfältig mit den Objekten umzugehen. Im Fall eines 
aufgetretenen Schadens oder auch im Fall der Verunreini-
gung sind die Nutzer der Gemeinde schadensersatzpflichtig. 
Bei schweren Verstößen gegen die Hausordnung oder diese 
Ordnung behält  sich die Gemeinde Satow vor, den Nutzer 
ganz oder teilweise von der Nutzung gemeindeeigener Ein-
richtungen auszuschließen.  

 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
Satow, 09.12.2010 
 

 
 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden 
sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung gem. § 5 Abs.5 KV M-V nicht mehr geltend ge-
macht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb 
der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird.  
 
Gemeinde Satow, 01.10.2010 
 

  
 
 



 11 
 

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
04.11.2010 wurde folgende Durchführung der 
Entgeltordnungen (Beschluss-Nr.: VII/89-
7/2010) beschlossen:  
 
1a. Es wird entweder nur die Pauschale oder der Be-
trag je Nutzungseinheit erhoben. 
1b. Die Pauschale wird ab der 180,01 Minute erho-
ben. 
2.   Die Nutzung der Gemeindehäuser zu Umkleide-
zwecken und zur Lagerung ist von der Nutzungsrege-
lung (Entgeltordnung) ausgeschlossen bzw. wird von 
der Entgeltordnung nicht erfasst, da es sich um keine 
konkrete Nutzung handelt.  
 

  
 

 

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
30.09.2010 wurde die Hauptsatzung der Ge-
meinde Satow (Beschluss-Nr.: VII/68-6/2010) 
beschlossen.  

 
 

H a u p t s a t z u n g 
der Gemeinde Satow 

 
Präambel 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der aktuell gülti-
gen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
30.09.2010 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
nachfolgende Hauptsatzung erlassen: 

§ 1 
Name und Sitz 

 
1. Die Gemeinde führt den Namen „Satow“. Sie ist eine 

amtsfreie, kreisangehörige Gemeinde.  
2. Sitz der Gemeindeverwaltung ist der Ort Satow im Land-

kreis Bad Doberan. 
3.  Die Gemeinde Satow setzt sich aus den Ortsteilen: Bölkow, 

Hanstorf, Heiligenhagen, Radegast, Reinshagen und Satow 
zusammen.  

 
§ 2 

Wappen / Dienstsiegel 
 

1. Die Gemeinde Satow führt ein Dienstsiegel. 
2. Die Gemeinde Satow führt das Dienstsiegel mit dem Wap-

penbild unter einem goldenen  
Schildhaupt, worin balkenweise sieben grüne Eicheln, von 
Rot und Silber gespalten; vorn ein ausgerissener silberner 
Apfelbaum mit drei Früchten; hinten ein schreitender 
Mönch und mit der Umschrift 

Gemeinde Satow 
• Landkreis Bad Doberan • 

entsprechend der geltenden kommunalen Siegelverordnung ( 
Landesverordnung über die Gestaltung kommunaler Dienst-
siegel v. 08. Dez. 1995 GVOBl M-V S. 663, geändert am 
25. März 2002, GVOBl M-V S. 177). Unter dieser Satzung 
bedruckt beurkundet es seine Form. 

 

3. Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vor-
behalten. Der Bürgermeister kann weitere leitende Bediens-
tete der Verwaltung mit der Führung des Dienstsiegels be-
auftragen. 

 
4.   Die Verwendung des Gemeindewappens für Zwecke der 

staatsbürgerlichen und heimatkundlichen Bildung sowie he-
raldisch-wissenschaftlicher Tätigkeit steht jedermann frei. 
Jede anderweitige Verwendung durch Dritte bedarf der Ge-
nehmigung des Hauptausschusses. Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig ohne die erforderliche Genehmigung das Ge-
meindewappen verwendet, handelt ordnungswidrig im Sinne 
des § 5 Absatz 3 Kommu-nalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern. Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 1000 Euro geahndet werden. 

 
§ 3 

Rechte der Einwohner 
 

1. Der Bürgermeister kann aufgrund von wichtigen Vorhaben 
oder Vorkommnissen eine Versammlung der Einwohner der 
Gemeinde einberufen. Die Einwohnerversammlung kann 
auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden. 

2.   Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in 
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindever-
tretersitzung behandelt werden müssen, sollen dieser in ei-
ner angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.  

3.    Die Einwohner der Gemeinde sind berechtigt in einer Bür-
gerfragestunde vor Beginn des öffentlichen Teils der Ge-
meindevertretersitzung Fragen an den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 

 4. Die Fragen müssen kurz und sachlich sein sowie eine kurze 
Beantwortung ermöglichen. Fragen, Vorschläge und Anre-
gungen dürfen sich nur auf einen Gegenstand von allgemei-
nem Interesse und nicht auf Beratungsgegenstände der nach-
folgenden Sitzung beziehen. Der Vorsitzende der Gemein-
devertretung hat das Recht, einem Fragesteller das Wort zu 
entziehen oder eine bereits gestellte Frage zurückzuweisen, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 4 nicht erfüllt sind. 

5.    Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzuse-
hen.  

6.   Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Gemeindevertretung über wichtige Gemeinde-
angelegenheiten zu berichten.  

7.   Anträge, Anregungen oder Beschwerden sind an den Bür-
germeister zu richten.  

8. Über Anträge und Beschwerden von Einwohnern ist spätes-
tens nach drei Monaten zu entscheiden. 

 
§ 4 

Gemeindevertretung 

1. Die in die Gemeindevertretung gewählten Bürger füh-
ren die Bezeichnung Gemeindevertreter.  

2. Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung.  

3. Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte einen 
ersten und zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden. 

4. Die Stellvertreter des Vorsitzenden werden durch Ver-
hältniswahl gewählt, wobei die Fraktionszugehörigkeit 
des Vorsitzenden angerechnet wird. 

 
§ 5 

Sitzungen der Gemeindevertretung 
 

1. Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.  
2. Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätz-

lich öffentlich. Die Öffentlichkeit wird nur in folgenden 
Fällen von der Sitzung ausgeschlossen: 
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� bei einzelnen Personalangelegenheiten außer Wah-
len und Abberufungen 

� in Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner 
� Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forde-

rungen 
� bei der Beratung zu Grundstücken, wenn: 

o es sich um Kaufpreis- oder Verkaufs-
preisbildung oder 

o Planungen zu Standortfragen handelt 
o Vermögensverhältnisse und Geschäfts-

absichten der Vertragspartner oder mög-
lichen Vertragspartner offenkundig wer-
den 

o durch die Benennung des Grundstückes 
Rückschlüsse auf die Identität des Ei-
gentümers möglich sind 

o eine Anonymisierung nicht möglich ist. 
 

3. Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens 
fünf Arbeitstage vorher schrift-lich beim Bürgermeister 
eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der 
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der 
Sitzung selbst beantwortet werden, spätestens innerhalb 
von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. 

 
§ 6 

Aufgabenverteilung / Hauptausschuss 
 

1. Dem Hauptausschuss gehören neben dem Bürgermeis-
ter acht weitere Gemeindevertreter an. Die Gemeinde-
vertretung wählt neben diesen acht weitere Gemeinde-
vertreter als stellvertretende Hauptausschussmitglieder. 

2.   Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben oblie-
gen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, die nicht 
nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegen-  
heiten der Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw. 
durch die folgenden Vorschriften dem Bürgermeister 
übertragen werden. Davon unberührt bleiben die dem 
Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, ins-
besondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 

3. Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen: 
1. über Verträge nach KV M-V § 38 Abs. 6 Satz 6 und 
7 , die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, inner-
halb einer Wertgrenze von 5.000,- EUR bis 25.000,- 
EUR sowie bei wiederkehrenden Leistungen innerhalb 
einer Wertgrenze von 2.500,- EUR bis 5.000,- EUR 
pro Monat. 
 
2. über überplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer 
Wertgrenze von 10 – 20 % der betreffenden Haus-
haltsstelle, jedoch nicht mehr als 25.000,- EUR sowie 
bei außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer 
Wertgrenze von 5.000,- EUR bis 25.000,- EUR je 
Ausgabenfall  
 
3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken 
innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- EUR bis 
50.000,- EUR, bei Hingabe von Darlehen, die inner-
halb eines Jahres zurückgezahlt werden, bis zu 
25.000,- EUR sowie bei Aufnahme von Krediten im 
Rahmen des Haushaltsplanes innerhalb einer Wert-
grenze von 1,0 Mio. EUR bis 3,0 Mio. EUR  
 
4. über Bürgschaften, den Abschluss von Gewährver-
trägen, die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte 
sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsge-
schäfte bis zu einer Wertgrenze von 25.000,- EUR. 

 
5. über städtebauliche Verträge von 50.000,- EUR bis 
500.000,- EUR. 

          4.  Soweit sich aus Absatz 3 nichts anderes ergibt, be-
schließt der Hauptausschuss weiterhin: 

a) über die Einleitung und die Art der Ausschreibungen 
nach VOL im geschätzten Wert von mehr als 50.000,- 
EUR und nach der VOB im geschätzten Wert von mehr 
als 500.000,- EUR, soweit der Auftrag auf eine einma-
lige Leistung gerichtet ist, 
b) soweit der Auftrag auf eine wiederkehrende Leistung 
gerichtet ist, nach der VOL ab einem bestimmten Jah-
resbetrag wiederkehrenden Leistungen von 25.000,- 
Euro bis 250.000,- EUR und nach der VOB nach einem 
geschätzten Jahresbetrag der  
wiederkehrenden Leistungen von 250.000,- EUR bis 
500.000,- EUR. 
Mit der Entscheidung zur Einleitung eines Verfahrens 
nach Abs. 4 a) wird der Bürgermeister zugleich die Er-
mächtigung erteilt, nach durchgeführtem Verfahren den 
Zuschlag zu erteilen. 
 

5.  Der Hauptausschuss entscheidet im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister in Personalangelegenheiten. Er er-
nennt Beamte Laufbahngruppe 2. Beschäftigte ab der 
Entgeltgruppe E 9 werden durch den Hauptausschuss 
eingestellt. 

6.  Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entschei-
dungen im Sinne der Abs. 2   bis 5 zu unter-
richten. 

7.   Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich. § 
5 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
§ 7 

Ausschüsse 
 

1. Auf der Grundlage des § 36 KV M-V werden folgende 
Ausschüsse gebildet:  

 
a) Finanzausschuss 
Zusammensetzung: 
5 Gemeindevertreter und 2 sachkundige Einwohner 
Aufgabengebiet: 
Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Bei-
träge und sonstige Abgaben 
  
b) Bauausschuss 
Zusammensetzung: 
5 Gemeindevertreter und 2 sachkundige Einwohner 
Aufgabengebiet: 
Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung, Hoch-, Tief- 
und Straßen- und Wegebau, Verkehrsleitplanung, Vor-
bereitung Gemeindliches Einvernehmen gemäß §§ 31, 
33, 34, 35 und 36 BauGB, Standortzustimmung, Um-
welt- und Naturschutz 
  
c) Sozialausschuss 
Zusammensetzung: 
4 Gemeindevertreter und 3 sachkundige Einwohner 
Aufgabengebiet: 
Sozialwesen, Jugendförderung, Altenbetreuung, Bil-
dungs-, Sport- und Kulturförderung 

2.  Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich. Für den 
Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 5 Abs. 2 der 
Hauptsatzung entsprechend.  

3.  Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rech-
nungsprüfungsausschuss gebildet. Er setzt sich aus 
drei Gemeindevertretern zusammen. Er tagt nicht öf-
fentlich. 

4. Für den Vorsitzenden der Ausschüsse werden jeweils 
zwei Stellvertreter gewählt. Für die weiteren Mitglieder 
der Ausschüsse werden keine Stellvertreter gewählt.  

§ 8 
Bürgermeister 

1. Der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.  
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2. Er trifft Entscheidungen unterhalb der Wertgrenze des 
§ 6 Abs. (3) und (4) dieser Hauptsatzung. Der Bürger-
meister entscheidet über die Vergabe von Aufträgen 
nach der VOL bis zum geschätzten Wert von 50.000 
EUR und nach der VOB bis zum Wert von 250.000 
EUR  

3. Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu einer 
Wertgrenze von 10.000 EUR bzw. bei wiederkehren-
den Verpflichtungen von 3.000 EUR/Monat können 
vom Bür-germeister allein oder durch einen von ihm 
beauftragten Bediensteten in einfacher Schriftform 
ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem 
Gericht liegt die-se Wertgrenze bei 25.000 EUR.  

4. Der Bürgermeister ernennt, befördert und erlässt im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss Beamte der 
Laufbahngruppe 1. Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe 
E 8 werden durch ihn im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuss eingestellt. Alle Beschäftigten durch 
ihn eingruppiert. 

5. Der Bürgermeister entscheidet über   
1. das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB 

(Ausnahme von der Veränderungssperre), 
2. das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB 

(Teilungsgenehmigung in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion), 

3. das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben), 

4. die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 
BauGB, 

5. die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB, 
6. die Anordnung von Maßnahmen nach § 176 

Abs. 1, § 177 Abs.1, § 178 und § 179 Abs. 1 
BauGB. 

Er ist zuständig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff. 
BauGB) nicht ausgeübt werden  soll. Zu den Ent-
scheidungen nach Satz 1 soll der Bürgermeister die 
Stellungnahme  des Bauausschusses einholen.  

6. Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 120,- EUR. 

§ 9 
Stellvertreter des Bürgermeisters 

1. Die Stellvertreter des Bürgermeisters führen die Be-
zeichnung erster bzw. zweiter Stellvertreter des Bür-
germeisters.  

2. Der erste Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe  von 170,- EUR,  der zweite Stellvertre-
ter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,- 
EUR. 

3. Vertritt ein Stellvertreter den Bürgermeister bei dessen 
Verhinderung für einen längeren Zeitraum als einen 
Monat, erhält er für die über einen Monat hinausgehen-
de Zeit die Entschädigung bis auf das Eineinhalbfache 
des Betrages des ersten Stellvertreters, solange die Ver-
tretung ununterbrochen andauert.  

 
§ 10 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

1. Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. 
Sie wird durch die Gemeindevertretung bestellt. Die 
Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit Ausnahme der 
Regelung in § 41 Abs. 5 KV M-V der Dienstaufsicht des 
Bürgermeisters. 

2. Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in der Gemeinde beizutragen. 

 Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre 
Auswirkungen für die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen 

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der 
Frauen in der Gemeinde 

3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen 
Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 
um frauenspezifische Belange wahrzunehmen 

4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie 
über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des 
Bundes und des Landes zu frauenspezifischen 
Belangen. 

3. Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im 
Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so 
frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vor- 
 schläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen be-
rücksichtigt werden können.  
 Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwen-
digen Unterlagen zur 
 Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen. 

§ 11 
Ortsteilvertretungen 

1. Es werden folgende Ortsteilvertretungen gebildet: 

Ortsteilvertretung zugehörige Gemeinden 
Bölkow Klein Bölkow, Groß Bölkow, Hohen Lu-

ckow, Matersen 
Hanstorf Anna Luisenhof, Clausdorf, Gorow, 

Hanstorf, Hastorf, Konow 
Heiligenhagen Heiligenhagen 

Radegast Berendshagen, Dolglas, Miekenhagen, 
Pustohl, Radegast, Sophienholz, Steinha-
gen 

Reinshagen Püschow, Reinshagen 

Satow Gerdshagen, Groß Nienhagen, Horst, Lü-
ningshagen, Rederank, Rosenhagen, Sa-
tow 
 

Den Ortsteilvertretungen in Radegast und Reinshagen 
gehören bis zu fünf in Bölkow, Hanstorf, Heiligenha-
gen bis zu sieben und in Satow bis zu neun gewählte 
Bürger aus den jeweils vertretenen Ortsteilen an. Die 
Zusammensetzung der Ortsteilvertretungen folgt dem 
in dem betreffenden Ortsteil erzielten Wahlergebnis zur 
Gemeindevertretung. 

 2. Die Mitglieder der Ortsteilvertretungen wählen jeweils 
aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter.  

 3. Die Sitzungen der Ortsteilvertretungen sind öffentlich. 
Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 5 Abs. 2 
der Hauptsatzung entsprechend. 

§ 12  
Aufgaben der Ortsteilvertretung 

1. Die Ortsteilvertretung berät die Gemeindevertretung 
und den Bürgermeister in allen für die entsprechenden 
Ortsteile wichtigen Angelegenheiten. Er wird zu allen 
Maßnahmen von öffentlichem Interesse zur Stellung-
nahme aufgefordert. 

2.   Die Ortsteilvertretung hat insbesondere folgende Auf-
gaben: 

1. sich mit Wünschen, Anregungen und Be-
schwerden der Einwohner zu befassen 

2. die im Ortsteil tätigen Institutionen, Vereine, 
Initiativen, Parteien und sonstigen demokrati-
schen Vereinigungen im Sinne eines Interes-
senausgleichs anzuhören. 

3. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung kann Einwoh-
nerversammlungen für den Ortsteil einberufen. 
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§ 13 
Entschädigungsordnung 

1. Die Gemeinde gewährt Entschädigungen bzw. Sit-
zungsgeld für ehrenamtliche  
Tätigkeit auf Grundlage der Entschädigungsverordnung 
Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fas-
sung.   
Dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung wird ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 270,- EUR im Monat, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
für die Dauer der Vertretung in Höhe von 135,- €, dem 
Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 160,- EUR im Mo-
nat, der ehrenamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftrag-
ten in Höhe von 130,- EUR im Monat gewährt.  

        2. Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen 

  - der Gemeindevertretung 
  - der Ausschüsse 
  - der Fraktionen 
  ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,- EUR. 
                3. Für die Leitung von Ausschusssitzungen erhalten die 

Vorsitzenden bzw. das sie jeweils vertretende Aus-
schussmitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von 60,- EUR. 

          4.    Die sachkundigen Einwohner erhalten ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 30,- EUR für die Teilnahme an Ausschuss-
sitzungen sowie für die Teilnahme an  Frakti-
onssitzungen ihrer Partei bzw. Wählergruppe, die sich 
mit der unmittelbaren  Vorbereitung der Aus-
schusssitzungen  befassen.  

.          5.   Die Mitglieder der Ortsteilvertretungen erhalten für die 
Teilnahme an den  Sitzungen ein  Sitzungsgeld in 
Höhe von 20,- EUR. Vorsitzende der Ortsteilvertretun-
gen Satow und Hanstorf erhalten eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von je 80,- EUR, in Bölkow, Heili-
genhagen, Radegast und  Reinhagen in Höhe von je 
50,- EUR. 

6.   Die Funktionsinhaber der Freiwilligen Feuerwehren der 
      Gemeinde Satow erhalten eine Aufwandsentschädigung 
      in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung über die Ent- 
      schädigung von Funktionsinhabern der Freiwilligen 
      Feuerwehr Mecklenburg-Vorpommern (FFwEntschVO 
      M-V) in der jeweils gültigen Fassung. Darüber hinaus 
      erhalten gemäß § 2 Abs. 3 dieser VO die Jugendfeuer- 
      wehr- und Gerätewarte eine Aufwandsentschädigung, 
      über deren Höhe von der Gemeindevertretung eine ge- 
      sonderte Beschlussfassung zu erfolgen hat. 
7.  Die Stellvertreter von ehrenamtlich Tätigen mit funkti- 
     onsbezogener monatlicher Aufwandsentschädigung er- 
     halten erst nach Ablauf eines Monats für die darüber 
     hinaus gehende Zeit der Aufgabenwahrnehmung je nach 
     Dauer der Vertretung eine entsprechende funktionsbezo- 
     gene monatliche Aufwandsentschädigung. 
     Mehrere monatliche funktionsbezogene  

              Aufwandsentschädigungen an einen ehrenamtlich  
              Tätigen (Doppelfunktion in der Gemeindevertretung 

/Ortsteilvertretung) werden nicht nebeneinander ge-
zahlt, sondern nur die funktionsbezogene monatliche 
Aufwandsentschädigung mit dem höchsten Betrag. 

8.    Für mehrere Sitzungen an einem Tag darf nur ein Sit-
zungsgeld gezahlt werden. Für Sitzungen, die nicht am 
selben Tag beendet werden, darf mehr als ein   

 Sitzungsgeld nur gezahlt werden, wenn die Sitzungen 
insgesamt mindestens acht Stunden gedauert haben. Die 
Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein 
Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährlich 12 be-
schränkt. 

  9.    Übt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung ein             
         Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ununter        
         brochen länger als drei Monate nicht aus, so wird für   
         die über drei Monate hinausgehende Zeit keine Auf 
         wandsentschädigung gewährt. Hat der Empfänger den   

Grund für die Nichtausübung selbst zu vertreten, ent-
fällt der Anspruch auf Zahlung von Aufwandsentschä-

digung, sobald das Ehrenamt oder die ehrenamtliche 
Tätigkeit  nicht mehr ausgeübt wird. 

     10.     Besteht ein Anspruch auf funktionsbezogene Auf- 
wandsentschädigung nicht für einen vollen Kalender-
monat, ist für jeden Tag ein Dreißigstel der monatlichen 
Aufwandsentschädigung zu zahlen. 

      11.    Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädi-  
                gungen gemäß § 71 Abs. 5  der KV M-V sind an die   
                Gemeinde abzuführen, wenn diese einen Wert von   
                100,- EUR im Monat übersteigen. 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen 

1. Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Satow, 
die durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, erfolgen 
durch Internet, zu erreichen über den Button „Orts-
recht“ auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.satow.de.  

2. Jedermann kann Satzungen bei der Gemeinde Satow, 
Sekretariat, Heller Weg 2 a, 18239 Satow, gegen Er-
stattung einer Gebühr laut Verwaltungsgebührenord-
nung der Gemeinde und bei Versand zuzüglich der 
Versandkosten erhalten. 

3. Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf 
des ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung 
in der Form nach Absatz 1 im Internet verfügbar ist. 
Dieser Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt. 

4. Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absat-
zes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem aus-
gelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken.  

5. Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aus-
hang an den Bekanntmachungstafeln bzw. durch Aus-
legung im Rathaus. Die Bekanntmachungstafeln befin-
den sich in 

 Bölkow in Groß Bölkow an der Verkaufsstelle,  
 Hohen Luckow in der Bützower Straße, 
 Klein Bölkow Am Tietzbusch 1, 
 Matersen in der Lindenstraße 
 Hanstorf in Anna Luisenhof an der Bushaltestelle 
Wismarer Straße 
 Clausdorf eingangs des Postweges an der L 10 
 Gorow, Bushaltstelle Mecklenburger Straße 
 Hanstorf am Gemeindehaus, Parkentiner Str. 2  
 Hastorf - Dorfmitte 
 Konow an der Bushaltestelle in der Hanstorfer Straße 
 Heiligenhagen an der KiTa und im Wokrenter Weg 
 Radegast in Berendshagen - Dörpstraat 22 
 Miekenhagen, Alter Kastanienweg 
 Pustohl, Ann Gallbarg 13 
 Radegast, Am Faden Grund (gegenüber der KiTa) 
 Reinshagen in Püschow – Schmadebecker Straße 
 Reinshagen - Dorfmitte und Wohnsiedlung Am   
Hanstorfer Landweg 
 Satow in Gerdshagen an der Bushaltestelle Zum 
Buschlingsberg 
 Rederank an der Bushaltestelle Schlossallee 
 Satow an der "Alten Feuerwehr", Kröpeliner Str. 1, 
 Hauptstraße - oberhalb des Dorfes bei der Bushaltstelle 
und an der KiTa  

 
6. Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtli-

chen Bestimmung in üblicher  Form infolge hö-
herer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht mög-lich, so ist diese durch Aushang an den Be-
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kanntmachungstafeln zu veröffentlichen. Die Aushang-
frist beträgt 14 Tage.  

7. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ortsteil-
vertretung werden durch Aushang an den in Abs. 5 ge-
nannten Bekanntmachungstafeln des jeweiligen 
 Ortsteils öffentlich bekannt gemacht.  

 
§ 15 

Inkrafttreten 
 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 

 
Satow,  05.10.2010 

     
 
  

 
 
 
 
 
 

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, 
die in der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund 
der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung 
gem. § 5 Abs. 5 KV M-V nicht mehr geltend gemacht 
werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß 
innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich 
der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht wird. 
Die Satzung wird auf den Internetseiten der Gemeinde 
Satow unter www.satow.de veröffentlicht. Sie kann bei 
der Gemeinde Satow, Sekretariat, Heller Weg 2 a, 
18239 Satow, gegen Erstattung einer Gebühr laut Ver-
waltungsgebührenordnung der Gemeinde und bei Ver-
sand zuzüglich der Versandkosten bezogen werden. 

 
Satow, 05.10.2010   

   
  

   
 
 
 

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
08.12.2010 wurde die Erste Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung der Gemeinde Sa-
tow (Beschluss-Nr.: VII/106-8/2010) beschlos-
sen.  
 

Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Satow 

 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der aktuell gülti-
gen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
08.12.2010 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
nachfolgende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Satow  
 

§ 2 Nr.2   erhält nachstehende Fassung:  
 
Die Gemeinde Satow führt das Dienstsiegel mit dem Wappenbild 
unter einem goldenen Schildhaupt, worin balkenweise sieben 
grüne Eicheln, von Rot und Silber gespalten; vorn ein ausgeris-
sener silberner Apfelbaum mit drei Früchten; hinten ein schrei-
tender Mönch und mit der Umschrift 
GEMEINDE SATOW • LANDKREIS BAD DOBERAN • 
entsprechend der geltenden kommunalen Siegelverordnung ( 
Landesverordnung über die Gestaltung kommunaler Dienstsiegel 
v. 08. Dez. 1995 GVOBl M-V S. 663, geändert am 25. März 
2002, GVOBl M-V S. 177). Unter dieser Satzung bedruckt beur-
kundet es seine Form. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderung zur Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.  
 
Gemeinde Satow, 09.12.2010 
 
 

  
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden 
sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung gem. § 5 Abs.5 KV M-V nicht mehr geltend ge-
macht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb 
der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird.  
 
Gemeinde Satow, 09.12.2010 
 

 
    

  

 
In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
30.09.2010 wurde folgende Satzung über die 
Erhebung einer Hundesteuer beschlossen:  

 
Satzung 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 8. Juni 2004 
(GVOBl. M-V 2004, S. 205), zuletzt geändert 12. Juli 
2010 (GVOBl. M-V S.366, 378)  und der §§ 1 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern in 
der Fassung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, 
S. 146) zuletzt geändert am 14. Dezember 2007 (GVOBl. 
M-V S. 410, 427)  wird nach Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Satow vom 30.09.2010 
folgende Satzung erlassen. 
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§ 1 
Steuergegenstand 

(1) Steuergegenstand ist das Halten eines über vier Mo-
nate alten Hundes im Gemeindegebiet. 

 
(2) Gefährliche Hunde werden gesondert besteuert. Es 

wird hierbei verwiesen auf die Rege-lungen des § 2 
der Hundehalterverordnung des Landes M - V in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 2 

Steuerschuldner 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 
 
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem 

Haushalt aufgenommen hat. Das gilt gleichermaßen 
für Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, Vereine oder 
Genossenschaften. Als Hundehalter gilt auch, wer ei-
nen Hund in Pflege oder Aufbewahrung genommen 
hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 

 
(3) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufge-

nommenen Hunde gelten als von ihren Haltern ge-
meinsam gehalten. 

 
(4) Halten mehrere Personen einen Hund oder mehrere 

Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Haftung 

Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich Eigentümer, so 
haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Ge-
samtschuldner. 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Steuerpflicht, 

Entstehung der Steuerschuld 
(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. Sie entsteht 

am 1. Januar des Kalenderjahres oder im Laufe des 
Jahres an dem Tag, an dem der Steuertatbestand ver-
wirklicht wird. Die Steuerschuld entsteht frühestens 
mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund das 
Alter von vier Monaten erreicht hat. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in dem die Beendigung der Hundehaltung dem 
Steueramt bekannt gegeben wird. 

 
(3) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen 

nur in weniger als drei aufeinander-folgenden Kalen-
dermonaten erfüllt werden. 

 
(4) Für das laufende Steuerjahr entsteht die Steuerpflicht 

nur einmal, wenn an die Stelle eines verendeten oder 
getöteten Hundes, für den die Steuerpflicht bereits be-
steht, bei demselben Halter ein anderer steuerpflichti-
ger Hund tritt. 

 
(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr o-

der für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer an-
deren Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland be-
steuert, so ist die erhobene anteilige Steuer anzurech-
nen, die für das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zah-
len ist. Dabei bleiben Mehrbeträge, die durch andere 
Steuersätze entstehen, außer Betracht. Sie werden 
nicht erstattet. 

 
 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr   
- für den 1. Hund               25,00 EUR 
- für den 2. Hund               60,00 EUR 
- für den 3. und jeden weiteren Hund                                   
  120,00 EUR 
- für den 1. und jeden weiteren gefährlichen Hund,       
  sogenannter Listenhund gem. § 1 Abs. 2                             
  400,00 EUR 
 
(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 6 gewährt 

wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde 
nicht anzusetzen. 

 
(3) Hunde, für die die Steuer nach § 7 ermäßigt werden, 

gelten als 1. Hunde. 
 
(4) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen 

Kalenderjahres, so ermäßigt sich die Steuer auf den 
der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbe-
trag. 

 
§ 6 

Steuerbefreiung 
(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 

1. Blindenbegleithunde. 
2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, ge-

hörloser, schwerhöriger oder sonstiger hilfloser 
Personen benötigt werden. Die Steuerbefreiung 
wird von der Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
des Hundehalters abhängig gemacht. 

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben benötigt werden. 

4. Sanitäts- oder Rettungshunde, die von anerkann-
ter Sanitäts- oder Zivilschutzein-richtungen 
gehalten werden. 

5. Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten 
werden oder die von Berufsjägern zur Ausübung 
der Jagd benötigt werden. 

 
(2) Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 Nummern 1 bis 4 

und Nummer 6 ist alle zwei Jahre unter Vorlage eines 
gültigen ärztlichen Zeugnisses bzw. Prüfungszeugnis-
ses neu zu beantragen. 

 
§ 7 

Steuerermäßigung 
Die Steuer wird auf Antrag des Steuerpflichtigen um die 
Hälfte ermäßigt für 
 
1. Hunde zur Bewachung von Gebäuden, welche von 

dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m 
entfernt liegen. 

2. Hunde, die von Forstbediensteten oder Inhabern eines 
Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur 
Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, soweit die Hundehaltung nicht steu-
erfrei ist. 

Für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten wer-
den, tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die 
Brauchbarkeitsprüfung nach der Landesverordnung zur 
Prüfung der Brauchbarkeit von Jagdhunden in Meck-
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lenburg-Vorpommern vom 14.01.1999 (GVOBl. M-V 
S. 221) haben. 

3. Hunde, die ständig an Bord von Binnenschiffen gehal-
ten werden. 

4. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von Einzel-wächtern zur Aus-
übung des Wachdienstes benötigt werden. 

5. Hunde, die von Artisten oder Schaustellern zur Be-
rufsausübung benötigt werden. 

 
§ 8 

Züchtersteuer 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige 

Hunde der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, dar-
unter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die 
Steuer für Hunde dieser Rasse in der Form der Züch-
tersteuer erhoben. § 9 bleibt unberührt. 

 
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu 

Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuer-
satzes nach § 5. 

 
(3) Die Vergünstigung wird nicht gewährt, wenn in zwei 

aufeinanderfolgenden Kalender-jahren Hunde nicht 
gezüchtet worden sind. 

 
(4) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter fol-

gende/r Verpflichtung/Nachweis vorzulegen: 
 

1.  Die Hunde werden in geeigneten, den Erfordernis-
sen des Tierschutzes entsprechenden  
Unterkünften untergebracht. 

2.  Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Be-
stand, den Erwerb und die Veräußerung der Hun-
de geführt. 

3. Änderungen im Hundebestand werden innerhalb 
14 Kalendertagen der Gemeinde  

  schriftlich angezeigt. 
 4.  Im Falle der Veräußerung wird der Name und die 

Anschrift des Erwerbers der Ge- 
  meinde unverzüglich mitgeteilt. 
 5.  Mitgliedsnachweis im Verein Deutsches Hunde-

wesen (VdH). 
 
(5) Wird ein Punkt der Verpflichtung nicht erfüllt, entfällt 

die Ermäßigung. 
 

§ 9 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steu-

erermäßigung 
(Steuervergünstigung) 

(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steu-
erbefreiung oder Steuerermäßigung) sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen des 
§ 4 Abs. 1 die Verhältnisse zu Beginn der Steuer-
pflicht maßgebend. 

 
(2) In den Fällen einer Steuermäßigung kann jeder Ermä-

ßigungsgrund nur für jeweils einen Hund des Steuer-
pflichtigen beansprucht werden. 

 
(3) Die Steuervergünstigung wird nicht geführt, wenn 
 

1. Hunde, für die eine Steuervergünstigung bean-
tragt worden ist, für den angegebenen Verwen-
dungszweck nicht geeignet sind, 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren 
wegen Tierquälerei rechtskräftig bestraft worden 
ist. 

 
 

§ 10 
Fälligkeit der Steuer 

(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als 
Jahressteuer festgesetzt und ist zum 01.07. fällig. 

 
(2) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjah-

res, so wird die anteilige Steuer für das Kalenderjahr 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides 
fällig. 

 
(3) Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuer-

pflicht gezahlte Steuer wird erstattet. 
 
 

§ 11 
Anzeigepflicht 

(1) Wer im Gebiet der Gemeinde einen über vier Monate 
alten Hund hält, hat dieses innerhalb von 14 Kalender-
tagen nach dem Beginn des Haltens oder nachdem der 
Hund das steuerpflichtige Alter erreicht hat, anzuzei-
gen. 

 
(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändert oder entfallen die 

Voraussetzungen für eine gewährte Steuervergünsti-
gung, so ist dieses innerhalb von 14 Kalendertagen 
mitzuteilen. 

 
(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, 

wenn feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeit-
punkt, an dem die Steuerpflicht beginnt, aufgegeben 
wird. Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so 
sind in der Anzeige nach Absatz 2 der Name und die 
Anschrift des neuen Halters anzugeben. 

 
§ 12 

Steuermarken 
(1) Jeder Hundehalter erhält nach der Anmeldung eines 

Hundes einen Steuerbescheid und eine Steuermarke. 
Bei der Festsetzung der Züchtersteuer und im Falle 
des § 9 erhält der Hundehalter zwei Steuermarken. 

 
(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des 

umfriedeten Grundbesitzes mit einer gültigen und 
sichtbar befestigten Steuermarke versehen sein. Bei 
Verlust der Steuermarke wird dem Hundehalter auf 
Antrag eine Ersatzmarke gegen eine Verwaltungsge-
bühr ausgehändigt. 

 
(3) Steuermarken sind immer gültig. Es gibt keine Zeitbe-

grenzung. 
 
(4) Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an 

die Gemeinde zurückzugeben. 
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§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen §§ 12 und 13 sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 17 des Kommu-nalabgabengesetzes 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern - KAG M-V, in 
der Fassung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), 
Geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410)  und können 
mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Hundesteuersatzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. 
Mit gleichem Datum tritt die Hundesteuersatzung der Ge-
meinde Satow vom 10.03.2004 außer Kraft 
 
Satow, 05.10.2010 
 

   
    
 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden 
sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung gem. § 5 Abs.5 KV M-V nicht mehr geltend ge-
macht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb 
der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird.  
 
Gemeinde Satow, 05.10.2010 
 

  
 

In den Gemeindevertretersitzungen vom 
30.09.2010 und 08.12.2010 wurden folgende 
Satzungsänderungen beschlossen:  
 

Zweite Satzung zur Änderung  
der Satzung der Gemeinde Satow über die Erhebung von 

Gebühren zur Deckung von Verbandsbeiträgen des 
Wasser- und Bodenverbandes "Warnow-Beke" Bützow 

 
 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg Vorpommern vom 08. Juni 2004, (GVOBl. 
M-V 2004, S. 205) zuletzt geändert am 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V S. 366, 378), der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 
2005 S.146) zuletzt geändert am 14. Dezember 2007, 
(GVOBl. M-V S. 410, 427) in Verbindung mit § 3 des Ge-
setzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsver-
bänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 
458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 
2008 (GVOBl. M-V S. 499) wird nach Beschlussfassung 

der Gemeinde Satow vom 30.09.2010 folgende Satzung 
erlassen: 
 

Artikel 1 
Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Satow 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung von 
Verbandsbeiträgen des Wasser- und Bodenverbandes 
"Warnow-Beke" Bützow 
 
§ 3 Abs.3b  erhält nachstehende Fassung:  
 
b) 0,5 ha sonstige Fläche (z.B. Straßen, Wege und Plätze)  
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderung zur Satzung tritt am 01.10.2010 in Kraft. 
 
Gemeinde Satow, 01.10.2010 

  
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die 
in der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV 
M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres 
seit der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 5 Abs.5 KV 
M-V nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt 
ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsa-
che, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht wird.  
 
Gemeinde Satow, 01.10.2010 
 

  
    
  

 
Zweite Satzung zur Änderung  

der Satzung der Gemeinde Satow über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung von Verbandsbeiträgen des 
Wasser- und Bodenverbandes "Hellbach-Conventer 

Niederung" Bad Doberan 
 
 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg Vorpommern vom 08. Juni 2004, (GVOBl. 
M-V 2004, S. 205) zuletzt geändert am 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V S. 366, 378), der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 
2005 S.146) zuletzt geändert am 14. Dezember 2007, 
(GVOBl. M-V S. 410, 427) in Verbindung mit § 3 des Ge-
setzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsver-
bänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 
458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 
2008 (GVOBl. M-V S. 499) wird nach Beschlussfassung 
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der Gemeinde Satow vom 08.12.2010 folgende Satzung 
erlassen: 
 

Artikel 1 
Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Satow 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung von 
Verbandsbeiträgen des Wasser- und Bodenverbandes 
"Warnow-Beke" Bützow 
 
§ 3 Abs.3b  erhält nachstehende Fassung:  
 
b) 0,5 ha sonstige Fläche (z.B. Straßen, Wege und Plätze)  
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderung zur Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
Gemeinde Satow, 09.12.2010 
 

 
 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die 
in der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV 
M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres 
seit der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 5 Abs.5 KV 
M-V nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt 
ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsa-
che, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht wird.  
 

Gemeinde Satow 
Der Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
Betr.: Satzung über die 1. 
Änderung der 
Innenbereichssatzung für 
den Bereich Satow-
Oberhagen in der Ortslage Satow 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow hat in 
ihrer Sitzung am 26.08.2010 die Satzung über die 1. 
Änderung der Innenbereichssatzung für den Bereich 
Satow-Oberhagen gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB 
beschlossen. 
Die 1. Änderung der Innenbereichssatzung dient der Klar-
stellung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil im Bereich des Flurstücks 123/1 der Flur 1, Ge-
markung Satow-Oberhagen. Mit der 1. Änderung erfolgt 
ausschließlich eine Korrektur des Geltungsbereiches der 
Innenbereichssatzung für dieses Flurstück in der Weise, 
dass das gesamte Flurstück mit seinem Gebäudebestand in 
den Geltungsbereich der Innenbereichssatzung einbezogen 
wird. 
Gebietsabgrenzung: 
Der Geltungsbereich liegt in Satow-Oberhagen östlich der 
Kröpeliner Straße und umfasst ausschließlich das Flur-
stück 123/1 der Flur 1, Gemarkung Satow-Oberhagen, s. 
Anlage 1.  
Die Anlage 1 ist Bestandteil des Beschlusses. 
Satow, 27.08.2010 

 
 

 
Gemeinde Satow, 09.12.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

 
Anlage 1: 
 
Beschluss der Gemeinde Satow  über die 1. Änderung der Innenbereichssatzung für den Bereich Satow-Oberhagen 
 
Übersichtsplan Geltungsbereich 
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Gemeinde Satow 

Der Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
Betr.: Abschnittsbildung im Bereich der 
gemeindeeigenen Straße von der Kreisstraße 
K 8 bis zur Ortslage Hastorf zur Erhebung 
von Straßenbaubeitragen entsprechend der 
Satzung der Gemeinde Satow über die  
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von 
Straßen, Wegen und Plätzen 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow hat in der 
Sitzung am 15.12.2009 die Bildung eines Abschnittes der 
gemeindeeigenen Straße von der Kreisstraße DBR 8 zur 
Ortslage Hastorf zur Erhebung von Straßenbaubeitragen 
entsprechend der Satzung der Gemeinde Satow über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, We-
gen und Plätzen und des Ausbauprogramms für die Bau-
maßnahme „Ausbau der Gemeindestraße Hastorf zwischen 
der Einmündung an der Kreisstraße DBR 8 und der Orts-
lage Hastorf“ beschlossen.  
Es wird folgender Abschnitt gebildet: 
-  Beginn: Einmündung der gemeindeeigenen Straße in die 
Kreisstraße DBR 8  
-  Ende: Beginn des im Bodenordnungsverfahrens ausge-
bauten Straßenabschnittes 
Entsprechend § 6 der Satzung der Gemeinde Satow über 
die Erhebung von Beiträgen für den  
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen werden die Bei-
träge für die Teileinrichtungen Fahrbahn und Straßenent-
wässerung selbstständig erhoben (Kostenspaltung). 
Satow, den 01.09.2010 
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Gemeinde Satow 

Der Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow hat in der Sitzung am 04.11.2010 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 - Gewerbegebiet - im vereinfachten Verfahren gemäß § 2 i.V.m. § 13 BauGB beschlossen. Inhalt der Ände-
rung ist eine Reduzierung der zulässigen Grund- bzw. Geschossflächenzahlen in Anpassung an die ausgeübten Nutzungen. Der 
Geltungsbereich umfasst die ca. 3 ha großen Gewerbegebietsflächen südöstlich der Landesstraße 10, Flurstücke 139/5, 139/7, 
139/35, 139/36 (teilw.) und 140/4 der Flur 1, Gemarkung Satow-Niederhagen. 
 
Satow, 05.11.2010 
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Gemeinde Satow 

Der Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow hat in der Sitzung am 04.11.2010 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 - 1. Abschnitt Gewerbegebiet - im vereinfachten Verfahren gemäß § 2 i.V.m. § 13 BauGB beschlossen.  
Inhalt der Änderung ist eine Reduzierung der zulässigen Grundflächenzahlen in Anpassung an die ausgeübten bzw. geplanten 
Nutzungen. Außerdem ist eine Ausgleichsfläche in westlicher Verlängerung des Plangebietes in das Plangebiet hinein zu ver-
legen, um eine sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung der westlich des Gewerbegebietes gelegenen Flächen zu ermöglichen. 
Der Geltungsbereich umfasst die ca. 7,5 ha großen Gewerbegebietsflächen südöstlich des Getränkemarktes an der Landesstra-
ße 10, Flurstücke 139/28, 139/37, 139/40, 139/41, 176/2, 176/3, 177/2 (teilw.) und 182 der Flur 1, Gemarkung Satow-
Niederhagen. 
 
Satow, 05.11.2010 
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In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 04.11.2010 wurde zum Nachtragshaushalt des Haus-
haltsjahres 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 

Nachtragshaushaltssatzung 2010  
der Gemeinde Satow 

 
Aufgrund des § 50 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Satow vom 04.11.2010 folgende Nachtragssatzung erlassen:  
 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushalt werden: 
 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes einschließlich der Nachträge 

  gegenüber bisher nunmehr festgelegt auf 
€ € € € 

 
             
1. im Verwaltungshaushalt 
 
die Einnahmen  unverändert unverändert  5.368.500 5.368.500 
 
die Ausgaben   unverändert  unverändert  5.368.500 5.368.500 
 
2. im Vermögenshaushalt 
 
die Einnahmen  988.200    3.094.000 4.082.200 
 
die Ausgaben   988.200    3.094.000 4.082.200 
 

§ 2 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite  unverändert 
    davon für Zwecke der Umschuldung unverändert 
2. der Gesamtbetrag der  
    Verpflichtungsermächtigungen  unverändert 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert 
  

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert: 
 

Steuerart Hebesatz 
Grundsteuer A 220 % 
Grundsteuer B 300 % 
Gewerbesteuer 300 % 
 
Satow, 05.11.2010 
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Zum Jahresabschluss 2009 hat die Gemeindevertretung am 30.09.2010 folgenden Beschluss (Be-
schluss-Nr.: VII/64-6/2010) gefasst: 
 
Die Gemeindevertretung Satow stimmt der Jahresrechnung 2009 zu und erteilt dem amtierenden Bürgermeister die 
Entlastung.  
Jeder kann zu den Dienstzeiten in der Kämmerei Einsicht in die Jahresrechnung und die Erläuterungen nehmen. 
Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde die Entnahme der Rücklage zum Haushaltsausgleich in Höhe von 
289.967,79 € und ein neuer Bestand der Rücklage in Höhe von 2.329.765,00 € festgestellt.  
 
Satow, 01.10.2010 

 
 
Weiterhin wurde die Vergabe eines Konzessionsvertrages Gas ausgeschrieben und wie folgt vergeben:  
 
Mit Beschluss vom 30.09.2010 hat die Gemeindevertretung Satow über die Vergabe eines Konzessionsvertrages an 
einen Gasversorger im Gebiet der Gemeinde Satow entschieden. Als Bestbieter wurde der Stadtwerke Rostock AG 
mit Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 08.10.2010 unter der Auftragsnummer 
101012009552 der Zuschlag erteilt. Um den Abschluss des Konzessionsvertrages haben sich insgesamt zwei Un-
ternehmen beworben.  
Die Stadtwerke Rostock AG hat ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Konzessionsvertrages abgegeben. 
Das Angebot entsprach den Anforderungen und war damit als das wirtschaftlichste Angebot zu werten. Der Stadt-
werke Rostock AG war folglich der Zuschlag für den Abschluss des Gas-Konzessionsvertrages zu erteilen.  
 

  
 

 
 
Die Gemeinde Satow gibt bekannt,  
 
dass ihr Konzessionsvertrag Strom vom 01.01.1993 am 31.12.2012 mit dem Stromversorger E.ON edis Aktienge-
sellschaft für das Gebiet der Gemeinde Satow endet.  
 
Die Gemeinde bittet an einem Abschluss interessierte Stromversorgungsunternehmen bis zum 31.03.2011 eine 
schriftliche Bewerbung bei der Gemeinde Satow, -Der Bürgermeister-, Heller Weg 2A, 18239 Satow einzureichen. 
Verspätete Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.  
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In Bezug auf die gemeindeeigenen Kindertagesstätten hat die Gemeindevertretung am 08.12.2010 folgende 
Beschlüsse (Beschluss-Nr.: VII/108-8/2010) gefasst:  
 
� Die Kindertagesstätte Heiligenhagen wird zum 01. August 2011 geschlossen und die Kinder sollen durch die 

Kindertagesstätte Satow betreut werden.  
 
� Der Kindergartenbetrieb wird in den gemeindeeigenen Einrichtungen ganzjährig aufrechterhalten. 
 
� Ab dem 01. Februar 2011 gelten in den Einrichtungen Heiligenhagen und Radegast die gleichen Öffnungszei-

ten wie bisher und darüber hinaus werden Servicezeiten angeboten. In der Kindertagesstätte Satow wird die 
Öffnungszeit bis 18.00 Uhr verlängert und darüber hinaus gelten ebenfalls Servicezeiten.  

 
 
Satow, 09.12.2010 

   
 
Hinweis: Die verlängerten Öffnungszeiten in der Einrichtung Satow können sich eventuell um einen Mo-
nat verschieben.  
 
 

Bekanntmachung des Bürgermeisters der Gemeinde Satow zur Zuschussvergabe ab dem Haushaltsjahr 2011 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2010 erfolgt die Verteilung der Zuschüsse ab dem Haushaltsjahr 
2011 wie folgt: 
� Die Zuschüsse an Sportvereine sind von dieser Regelung ausgenommen.  
� Ein Zuschuss wird grundsätzlich nur auf Antrag gewährt. Die Anträge sind an die jeweiligen Ortsteilvertretun-

gen zu richten. Der Zweck des Zuschusses muss aus dem Antrag hervorgehen.  
� Die Ortsteilvertretung entscheidet über die Vergabe und Höhe des Zuschusses. Die Gemeindevertretung hat ein 

Vetorecht.  
� Die Zuschüsse sind bis zum 31.01. des Folgejahres mittels eines Verwendungsnachweises bei der jeweiligen 

Ortsteilvertretung abzurechnen (Vordruck erhältlich entweder unter: www.satow.de � Formulare oder bei der 
Gemeinde Satow, Heller Weg 2a, 18239 Satow). Der Zuschuss ist nur für den angegebenen Zweck zu verwen-
den. Der Nachweis erfolgt unter Einreichung von Originalbelegen. Belege, die nicht dem Zweck aus dem Zu-
wendungsbescheid entsprechen werden von der Ortsteilvertretung zurückgewiesen. Ein entstehender Diffe-
renzbetrag wird zurückgefordert.  

� Die Antragsfrist für das Haushaltsjahr 2011 endet am 29.10.2010.  
� Ihre Anträge richten Sie bitte:  
 
Für den Ortsteil Satow an:  Für den Ortsteil Heiligenhagen an: 
Herrn      Herrn  
Axel Matrisch    Detlef Winkel 
Kröpeliner Str. 5e   Dorfmitte 10 
18239 Satow    OT Heiligenhagen 
     18239 Satow 
 
Für den Ortsteil Radegast an:  Für den Ortsteil Hanstorf an: 
Herrn      Herrn  
Udo Schütz    Günter Kühn 
Parkweg 02    Doberaner Str. 28 
OT Pustohl    OT Hanstorf 
18239 Satow    18239 Satow 
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Für den Ortsteil Bölkow an:  Für den Ortsteil Reinshagen an: 
Herrn      Frau  
Thoralf Meyer     Sandra Bartsch 
Lindenstraße 19   Am großen Gänsepfuhl 8 
OT Matersen     OT Püschow 
18239 Satow    18239 Satow 
 
Satow, 15.10.2010 

 
 
 
 
Die Gemeinde Satow gibt bekannt:  
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Mit dem Amtlichen Mitteilungsblatt des Landkreises Bad Doberan wird folgende Allgemeinverfü-
gung für den Landkreis Bad Doberan erlassen:  
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Aus aktuellem Anlass informiert die Gemeinde 
Satow über die Pflicht zur Hausnummerierung:  
 
Folgendes ist lt. Satzung zu beachten:  
Jeder Bürger ist dazu verpflichtet sein Gebäude-
grundstück mit einer oder mehreren Hausnummern 
zu kennzeichnen. Die Gemeinde legt diese Haus-
nummern fest. Sie werden als Zahl und bei Bedarf 
mit alphabetischer Zusatzbezeichnung vergeben.  
Die Zuordnung der Gebäude zur Straße und ihre Ein-
ordnung in die Nummernfolge richten sich grundsätz-
lich nach der Lage des Hauptweges zum Gebäude. 
Die Grundstückseigentümer haben vor Nutzungsbe-
ginn eines Gebäudes die Hausnummernvergabe zu 
beantragen. 
Die Hausnummer ist vom Grundstücksbesitzer auf 
eigene Kosten zu beschaffen, anzubringen und zu un-
terhalten. 
Sie muss an der Straßenseite des Gebäudes an gut 
sichtbarer Stelle angebracht werden. 

 
Informationen des Einwohnermeldeamtes 
 
Widerspruch gegen elektronische Meldeauskunft 

 

Elektronische Melderegisterauskunft 
Im Land Mecklenburg-Vorpommern 
- Belehrung über Widerspruch –  
 
Seit 1. Januar 2007 wird in ganz Mecklenburg-
Vorpommern die elektronische Meldeauskunft ange-
boten. Das bedeutet, dass jeder Bürger auch von sei-
nem heimischen Computer über das Internet Aus-
künfte über Namen, Doktorgrad und Anschriften ein-
zelner bestimmter Anwohner erfragen kann. Behör-
dengänge können mit diesem neuen Verfahren somit 
vermieden und Bearbeitungszeiten drastisch verkürzt 
werden. Konkret erhält ein Anfrager durch die elekt-
ronische Melderegisterauskunft folgende Auskünfte 
über einen Einwohner:  
1. Vor- und Familienname 
2. Doktorgrad 
3. Anschriften 
4. zuständiges Meldeamt 
Hierfür müssen folgende drei Daten über den gesuch-
ten Einwohner bekannt sein: 
1. Name 
2. Vorname 
3. Geburtsdatum oder Anschrift oder Geschlecht 
Der Weitergabe dieser Daten kann nach § 34 Absatz 
1a Satz 2 Landesmeldegesetz (LMG) widersprochen 
werden. Die Daten werden in diesem Fall nicht über 
das Internet übermittelt. Die Melderegisterauskunft 
müsste bei der zuständigen Meldebehörde wie bisher 
schriftlich angefordert werden. Der Widerspruch ge-
gen die elektronische Weitergabe vorgenannter Daten 
kann bei der zuständigen Meldebehörde schriftlich 
oder zur Niederschrift vor Ort eingelegt werden.  

 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Satow: 
 
Dienstag: 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr 
 
Im Auftrag  
Gez. Gensch 
Einwohnermeldeamt 
 
Weiterer Hinweis dazu:  
Wenn Sie Änderungen zu Geburts- oder Ehejubi-
läen wünschen, melden Sie sich bitte im Einwoh-
nermeldeamt der Gemeinde Satow. Die Zeitungen 
können keine Änderungen, Aufnahme  bzw. Lö-
schung des  Jubiläums entgegennehmen.  
 
Nutzen Sie bitte unser Widerspruchsformular. 
 
Erhältlich im Einwohnermeldeamt, einfach ausfüllen 
und an folgende Adresse schicken oder persönlich 
abgeben: 
Gemeinde Satow 
- Einwohnermeldeamt –  
Heller Weg 2a 
18239 Satow 
 
Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte 
und Abschaffung der bisherigen Lohnsteuerkarte 
 
Ab dem Jahr 2010 wird keine Lohnsteuerkarte mehr 
versandt. Sie soll ab dem Jahr 2012 durch ein elekt-
ronisches Verfahren ersetzt werden. Ihre Lohnsteuer-
karte 2010 behält bis zur Einführung des elektroni-
schen Verfahrens ihre Gültigkeit. Die darauf enthal-
tenen Eintragungen (z.B. Freibeträge) werden ohne 
weiteren Antrag auch für den Lohnsteuerabzug im 
Jahr 2011 zugrunde gelegt. Benötigen Sie während 
des Jahres 2010 eine Lohnsteuerkarte, wird diese 
noch von der Gemeinde ausgestellt.  
 
 
Bitte beachten Sie:  
Sie sind verpflichtet, die Steuerklasse und die Zahl 
der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte 2010 
umgehend durch das Finanzamt ändern zu lassen, 
wenn die Eintragungen von den Verhältnissen zu Be-
ginn des Jahres 2011 zu Ihren Gunsten abweichen, 
z.B. Eintragung der Steuerklasse I ab 2011, weil die 
Ehe in 2010 aufgelöst wurde und somit die Voraus-
setzung für die Steuerklasse III weggefallen ist. Diese 
Verpflichtung gilt auch, wenn die Steuerklasse II be-
scheinigt ist, die Voraussetzung für die Berücksichti-
gung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende im 
Laufe des Kalenderjahres jedoch entfällt. Auch wenn 
sich ein für das Jahr 2010 eingetragener Freibetrag 
verringert (z.B. geringere Fahrtkosten für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder Verringe-
rung eines Verlustes aus Vermietung und Verpach-
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tung), kann dies ohne eine Korrektur zu erheblichen 
Nachzahlungen im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung führen. Die Herabsetzung des Freibe-
trags können Sie beim Finanzamt beantragen Ab dem 
Jahr 2012 müssen sämtliche antragsgebundene Ein-
träge und Freibeträge erneut beim Finanzamt bean-
tragt werden.  
Wird im Jahr 2011 erstmalig eine Lohnsteuerkarte 
benötigt, stellt das zuständige Finanzamt stattdessen 
eine Ersatzbescheinigung aus. Ausgenommen hier-
von sind ledige Arbeitnehmer, die ab dem Jahr 2011 
ein Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis 
beginnen. Hier kann der Arbeitgeber die Steuerklasse 
I unterstellen, wenn der Arbeitnehmer seine steuerli-
che Identifikationsnummer (IdNr.), sein Geburtsda-
tum sowie die Religionszugehörigkeit mitteilt und 
gleichzeitig schriftlich bestätigt, dass es sich um das 
erste Dienstverhältnis handelt.  
Wer führt künftig die Änderungen durch? 
Ab dem Jahr 2011 wechselt die Zuständigkeit für die 
Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale (z.B. 
Steuerklassenwechsel, Eintragung von Kinderfreibe-
trägen und anderen Freibeträgen) von den Meldebe-
hörden auf die Finanzämter. Die Finanzämter werden 
bereits im Jahr 2010 zuständig, falls die Änderungen 
den Lohnsteuerabzug 2011 betreffen. Für Änderung 
der Meldedaten an sich (z.B. Heirat, Geburt, Kir-
chenein- oder Austritt) sind weiterhin die Gemeinden 
zuständig.  
Was ändert sich für mich als Arbeitnehmer? 
Die Angaben der bisherigen Vorderseite der 
Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Zahl der Kinderfrei-
beträge, andere Freibeträge und Religionszugehörig-
keit) werden  in einer Datenbank der Finanzverwal-
tung zum elektronischen Abruf für Ihren Arbeitgeber 
bereitgestellt und künftig als Elektronische 
LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) bezeichnet. 
Für das neue Verfahren müssen Sie als Arbeitnehme-
rin bzw. Arbeitnehmer Ihrem Arbeitgeber Ihr Ge-
burtsdatum und Ihre IdNr. Mitteilen. Bei mehreren 
Arbeitsverhältnissen müssen Sie Ihrem Arbeitgeber 
mitteilen, dass / ob er der Hauptarbeitgeber ist. Hat 
Ihr Arbeitsverhältnis auch schon im Jahr 2010 oder 
2011 bestanden, liegen Ihrem Arbeitgeber diese In-
formationen zum Abruf der elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale bereits vor. Bei einem Arbeitge-
berwechsel im Jahr 2011 muss der Arbeitnehmer die 
Lohnsteuerkarte vom alten  
Arbeitgeber anfordern und beim neuen Arbeitgeber 
einreichen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Winterdienst 
Das Ordnungsamt informiert: 
 
Die ersten Wintereinbrüche haben wir hinter uns 
und vermutlich werden wir auch im neuen Jahr 
nicht auf den Schnee verzichten müssen. 
Aus diesem Grund möchten wir Sie noch einmal 
an Ihre Pflichten im Winterdienst erinnern, denn 
von diesen sind Sie nicht befreit, auch wenn die 
Mitarbeiter des Bauhofes bei Kontrollfahrten ge-
legentlich den Räumdienst vor Ihren Grundstü-
cken durchführen.  
Gemäß  § 4 Absatz 5 der Straßenreinigungssat-
zung der Gemeinde Satow ist die Schnee- und 
Glättebeseitigung ist wie folgt durchzuführen: 
1. Gehwege sind in einer für den Fußgängerver-

kehr erforderlichen Breite von 1,50m von 
Schnee freizuhalten und bei Glätte zu streuen. 
Zum Streuen dürfen nur abstumpfende Mittel 
verwendet werden. Mit Salz oder anderen auf-
tauenden Mitteln darf nicht gestreut werden. 
Dem Streusand darf nur ein Anteil von 5% Salz 
zur Aufrechterhaltung der Streufähigkeit beige-
mengt werden.  

2. Nr.1 gilt auch an Straßenkreuzungen und Stra-
ßeneinmündungen, für die Teile von Fußgän-
gerüberwegen, auf denen Schnee und Glätte 
vom Gehweg aus beseitigt werden können. 

3. Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Ver-
kehrsmittel ist die Schnee- und Glättebeseiti-
gung bis zur Bordsteinkante vorzunehmen, so 
dass Fußgänger die Verkehrsmittel vom Geh-
weg aus ohne Gefährdung durch Schnee und Eis 
erreichen und verlassen können. Ausgenommen 
von der Verpflichtung der Schnee- und Glätte-
beseitigung sind alle Fahrgastunterstände und 
diejenigen Haltestellen, die sich nicht auf dem 
Gehweg befinden. 

4. Schnee auf Gehwegen ist in der Zeit von 7.00 
bis 20.00 Uhr schnellstmöglich nach beendetem 
Schneefall, nach 20.00 Uhr gefallener Schnee 
bis 7.00 Uhr des folgenden Tages zu entfernen. 
Auf mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten 
Gehwegen ist dabei die Gehwegfläche zu scho-
nen. 

5. Glätte auf Gehwegen ist in der Zeit von 7.00 
Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich nach ihrem Ent-
stehen, nach 20.00 Uhr entstandene Glätte bis 
7.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 

6. Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn 
angrenzenden Drittel des Gehweges oder des 
Seitenstreifens, wo dieses nicht möglich ist, auf 
dem Fahrbahnrand, zu lagern. Auf Gehwegen 
oder Fahrbahnen kann die Ablagerung auf dem 
an das Grundstück des Reinigungspflichtigen 
angrenzenden Teil des Gehweges erfolgen. Der 
Fahr- und Fußgängerverkehr darf nicht gefähr-
det werden. Rinnsteine, Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und dem Feuerlöschwesen die-
nende Zugänge zu den Anschlüssen für Feuer-
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löscheinrichtungen und Hydranten sind freizu-
halten. Von anliegenden Grundstücken dürfen 
Schnee und Eis nicht auf die Straße geschafft 
werden. 

 
Nach § 3 der Satzung werden folgende Flächen von 
der Reinigungspflicht (Säuberung und Winterdienst) 
erfasst: 
a) die Gehwege, 
b) die Radwege, 
c) die Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Be-
reiche 
d) die Fahrbahnrinnen und Bordsteinkanten, 
e) die Fahrbahnen, 
f) die Baumscheiben, Pflanzinseln, Trenn-, Rand-, 
Seiten- und Sicherheitsstreifen, auch soweit sie als 
unselbständige Grünanlagen angelegt sind, 
g) die Parkflächen, die Bestandteile der Straßenfläche 
sind. 
 
(2) Selbständige Radwege sind vom Winterdienst 
ausgenommen. 
 
(3) Zu den Gehwegen gehören auch Treppenwege 
und Verbindungswege (fußläufige Zuwegungen zwi-
schen zwei öffentlichen Straßen) sowie der markierte 
Teil eines Gehwegs, der durch Kraftfahrzeuge mitbe-
nutzt werden darf. 
 
Nach § 6 der Satzung wurde die Reinigung fol- 
gender Straßenteile auf die Eigentümer der  
anliegenden Grundstücke übertragen. 
Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungs-
pflicht  
1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte 
Grundstück selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das 

ganze Wohngebäude zur Nutzung überlassen 
ist, 

4. den zur Nutzung dinglich Berechtigten.  
 


